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Kommunikation bei Kommunikations-
ausschluss des Betroffenen – „spickmich.de“

Das BVerfG hat mit Beschluss vom
16. 8. 2010 – I BvR 1750/09 die gegen die
Entscheidung des BGH, K&R 2009, 565 –
„spickmich.de“ gerichtete Verfassungsbe-
schwerde nicht zur Entscheidung angenom-
men. Die Bewertung von Lehrern in einem
f�r Sch�ler eingerichteten Internetportal an-
hand von Kriterien wie „guter Unterricht“,
„fachliche Kompetenz“, „cool und witzig“
etc. ist daher auch unter ausschließlicher An-
wendung grundrechtlicher Maßst�be zul�ssig.

Von Gerichten kçnnen allerdings nur solche
Rechtsfragen entschieden werden, die sich

aus den gestellten Antr�gen und den
hierzu vorgetragenen Sachverhalten er-
geben. Ausgehend hiervon sind nicht
alle Rechtsfragen zu anonymen Mei-
nungs�ußerungen entschieden.

Anonyme Meinungs�ußerungen wer-
fen dann neue, noch nicht entschiedene

Rechtsfragen auf, wenn die Anonymit�t nicht
erst die freie Meinungs�ußerung ermçglicht,
sondern als Angriffsmittel aus unnçtiger De-
ckung, als Deckmantel der Feigheit dient und
zus�tzlich die freie Gegen�ußerung verhin-
dert.

Die Meinungsfreiheit, die der �ußernde nur
sich selbst, nicht aber dem Meinungsadressa-
ten zugesteht, ist nicht zugleich die Freiheit
des anderen, sie bençtigt zur Balanceherstel-
lung ein Gegengewicht in Form der Aufwer-
tung der Interessen des Meinungsadressaten.

Der Umfang der Ausstattung der Interessen-
abw�gung mit neuen Balancegewichten h�ngt
von zus�tzlichen objektiven Umst�nden ab.
Ein derartiger objektiver Umstand kann das
çffentliche Interesse an der Antwort auf eine
die �ffentlichkeit wesentlich ber�hrenden
Frage sein; denn es ist zu eng, mit dem çffent-
lichen Interesse nur die erste Stellungnahme
zu legitimieren. Ein weiterer Umstand kann
das Interesse des Meinungsadressaten sein, in
seiner sozialen Geltung durch die �ußerung
nicht – evtl. weiterhin – beeintr�chtigt zu wer-
den. Auf Seiten des Meinungsadressaten
muss jeweils die Mçglichkeit einer Widerle-
gung gegeben sein.

Ist z. B. im ersten Fall die Einordnung der ano-
nymen �ußerung in den politischen Kontext
des �ußernden gerade die Voraussetzung f�r
eine auseinandersetzende Antwort durch den
Meinungsadressaten, hat die anonyme Be-
hauptung nicht genug Gewicht, um als einsei-
tiger Angriff bestehen bleiben zu kçnnen.
Denn Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG legitimiert nicht

den Deckungsangriff, wohl aber den offenen
Angriff. Im zweiten Fall – Beeintr�chtigung
der sozialen Geltung – fehlt ebenfalls das
�bergewicht zum bestehen bleiben Kçnnen
der anonymen �ußerung. Denn Art. 5 Abs. 1
S. 1 GG legitimiert nicht die anonyme Beein-
tr�chtigung der sozialen Geltung, wohl aber
deren Beeintr�chtigung als – evtl. nur mçgli-
che – Folge des Meinungsaustausches. Hinzu-
treten muss – wie erw�hnt – die Widerlegungs-
mçglichkeit durch den Meinungsadressaten.

Auf den Ausgangsfall „spickmich.de“ gewen-
det bedeutet dies: Lag ein Machtgef�lle vor,

weil individualisierbare Sch�ler Nachteile
vermittels ihrer Bewertungen bef�rchten
h�tten m�ssen, war jeder Angriff gegen das
Meinungsportal von vorneherein chancen-
los. Fehlte ein Machtgef�lle, war der Gegen-
angriff der Lehrerin nur dann erfolgsbehaf-
tet, wenn an der Antwort zu den Bewertun-
gen ein çffentliches Interesse bestand, oder
wenn diese Antwort zur Wiederherstellung
der sozialen Geltung der Lehrerin notwendig
war. Dass auch hiervon angesichts der ge-
nannten Kriterien („guter Unterricht“ etc.)
kaum auszugehen war, best�tigen die Ergeb-
nisse der Gerichte zu „spickmich.de“, d�rfte
aber nichts an der Richtigkeit der hier get�-
tigten Ausgangs�berlegung �ndern, wonach
Meinungsfreiheit nicht als solche ein Wert ist,
sondern als Bestandteil von Kommunikation,
vorausgesetzt, auf die Antwort kommt es auf-
grund der genannten objektiven Umst�nde
an.

Auch wenn der den Entscheidungen zu
„spickmich.de“ zugrundezulegende Sachver-
halt die genannten objektiven Umst�nde nicht
aufwies und eben daher kein Vorzeigefall zur
Bewertung anonymer �ußerungen vorlag,
gilt Widerspruch anzumelden zu folgenden
Erw�gungen des BGH, K&R 2009, 565,
Rn. 38: „Die anonyme Nutzung ist dem Inter-
net immanent (m. w. N.). . . . Eine Beschr�n-
kung der Meinungs�ußerungsfreiheit auf �u-
ßerungen, die einem bestimmten Individuum
zugeordnet werden kçnnen, ist mit Art. 5
Abs. 1, S. 1 GG nicht vereinbar“. Denn das
Einstellen von Informationen – hier maßgeb-
lich – ins Internet erfolgt nicht immanent ano-
nym. Diensteanbieter haben sogar die Pflicht
zur Identifizierbarkeit, § 5 TMG. Des Weite-
ren geht es nicht um eine pauschale Beschr�n-
kung auf identifizierbare �ußerungen, son-
dern um eine gerechte Interessenabw�gung.
Es ist Zeit f�r neue Klageantr�ge aufgrund
neuer Sachverhalte.


